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Schweizerisches

herausgegeben

vom

schweizerischen Forstverei«
unter der Redaktion

des

Forstverwalters Walo o. Greyer^.

VI. Jahrgang. Nov. I8SS.

Das Forst-Journal erscheint nwnatlich, im Durchschnitt t Bogen stark

in der Hegner'schen Buchdrücke«! in Lcnzburg, zum Preise von 2 Fr. 50 Rp
franko Schweizergcbiet. Alle Postämter werden in den Stand gesetzt, das

Journal zu diesem Preise zu liefern.

Protokoll
der Verhandlungen des schweizerischen Forstseràs bei semer

Versammlung in Luzern am 2-1., 25 und 26. Juni 1855.

Den 2-1. Nachmittags trafen bei trüber Witterung die Mii-
glieder des Vereins in Luzern ein, und begaben sich meist nach

Empfang à Kasino nach dem schön gelegeneu Tivoli. Nach
8 Uhr fand man sich jedoch wieder im Kasino zu Gesellschaft-

llcher Unterhaltung ein.
Den 25., Morgens tun 7 Uhr, versammelte man sich im

Kasinosaale, der mit Waldgczwcig geschmückt, und an dessen

vorderer Wand in der Mitte die verschiedenen Waldkultur-
und Holzhauer-Werkzeuge zu einem Bilde vereinigt waren, mit
dem Spruche - „nach der Saat die Ernte " Auch waren die Ein-
gange ins Kasino mit Laubgewinden verziert, und über dem Haupt-
àgang die Inschrift: „Willkommen Ihr Pfleger der Wälder."

Jàgang Vl. tt
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Außer 28 Vereinsmitgliedcrn war Herr Regierungsrath

I»,v Niklauö D ula als Abgeordneter der Regierung anwesend,
nebstdcm die Mitglieder der Forstkommissivn der Korporation
von Luzcrn, llebcrdieß hatten sich als Zuhörer noch andere

Personen ungesunden, die theils dem Beamtcnstande, theils
der Lehrerschaft angehörten u. s. w.

Der Präsident, Herr Oberförster 5> K. Amrhvn, eröffnete
die Vcrbandlung mit folgender Rede:

Verehrte Herren und Freunde!
Ich muß Ihnen frei und offen gestehen, daß mich die Kunde

von der von Ihnen bei der lctztjährigen Versammlung in Chur
getroffenen Wahl, betreffend die dicßjährigc VcrcinSvcrsamm,

lung, überraschte, und mit Bangigkeit erfüllte; und ich daher
die mir erwiesene Ehre gerne von mir abgewiesen haben würde,
wenn ich nicht als Mitglied des Vereins es als eine Pflicht
erachtet hätte, keinerlei Hindernisse bezüglich des beschlossenen

Versammlungsortes in Weg zu legen, zumal da unser Verein
seine Versammlungen schon in mehreren Kantonen, ja in cini-

gen schon zu wiederholten Malen abgehalten hat. Auch muß
ich bekennen, daß so lieb und erfreulich es niir ist, Sie meine

Herren und Freunde hier in meiner Vaterstadt versammelt zu
sehen, und in Ihrem werthen Kreise einige Stunden der Freund-
schuft und Belehrung zubringen zu können, mir die Freude
wieder durch die Besorgniß, Sie möchten sich in Ihren Erwar-
tungen, die Sie sich von der Vcreinsversammlung in hier mach-

ten, getäuscht finden, verbittert wird; obwohl cS nicht an auf-
richtigem Bestreben fehlte, Ihnen den Aufenthalt in Luzcrn so-

wohl nützlich als angenehm zu machen, in welch' letzterer Be-
ziehung sowohl die OrtSbehördc als die Regierung auf sehr

verdankenSwcrthc Weise Hand boten.

Sehen wir uns in den schweizerischen Gauen um, so kön-

nen wir die freudige Wahrnehmung machen, daß, ungeachtet
es schwer hält, für ein geordnetes Forstwesen festen Boden zu

gewinnen, und da und dort selbst wieder Rückschritte zum Vor-
schein kommen; dennoch unser Verein sich immer mehr verzweigt,
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und immer mehr Theilnahme findet, und ein Gau run den an-
dem sich bestrebt, in seinem Forsthaushalte Ordnung zu schaf-

fen. So hat sich jungst WalliS angereiht, und sich endlich
ein zweckmäßiges Forstgesetz errungen, nachdem bisher daS un-
sinnige Veto alle dicßfälligcn Bestrebungen scheitern machte.

Die Art und Weise, wie jenes Forstgesetz in Vollziehung gebracht
wird, berechtigt zu den besten Hoffnungen, und die große Theil-
nähme, welche die dieses Frühjahr zum ersten Male angeord-
neten Bannwartcn-Schulkurse daselbst gefunden halten, sowie der

zahlreiche Besuch derselben, läßt darauf schließen, daß das Bc-
streben nach einer bessern Ordnung im Forstwesen endlich im
Volke Anklang gefunden hat.

Gerne mochte ich auch aus meinem Hcimathkantonc so Er-
treuliches berichten, aber eS kann leider nur weniges erwähnt
werden, was den Forstmann erfreuen könnte, und die Befürch,
tung, die ich 1843 in Langenthal auSsprach: „daß die Periode
der cinundvierziger Regierung für Hebung des Forstwesens nicht

nur nichts hoffen, fondern alles mögliche Schlimme, wie in
allen andern, so auch hierin befürchten läßt," hat sich nur zu

sehr erwahret. Statt Rosen wurden Disteln gesäet, und diese

Disteln wuchern noch fort. — So ungern ich die Politik be-

rühre, und so entschieden ich dem Grundsatz huldige, bei un-
fern Vcreinsversammlungcn nicht in dieses Gebiet hinüber zu

schweifen^), so finde ich mich dennoch veranlaßt, hier einiges zu

berühren, um Ihnen theilweise erklärlich zu machen, warum es

in unserm Kantone mit dem Forstwesen nicht besser aussieht,
da sich doch die politischen Verhältnisse nicht nur umgestaltet,
fondern auch wirklich verbessert haben. — Als nämlich zur Son-
derbundszeit die Reiigionsgefahr nicht recht verfangen wollte,
mußte noch auf einen andern kräftigeren Hebel bedacht genom-
men werden, um die bis dahin bestandenen Staatseinrichtun-

gen völlig aus dein Geleise zu bringen und zu zertrümmern,
und er fand sich leider nur zu bald. Auf einmal erscholl es

") Bemerkung der Redaktion. Es ist auch ein à unserem Forst-
verein stillschweigend angenommener Grundsatz von jeher gewesen, die
Politik nicht in den Bereich der Verhandlungen zu ziehen!
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vom Kanzel und Rachhaus herab: „der Volköwille ist Gottes-
Wille/' Dieß wirkte, und hatte die gewaltlhätigsten und ver-
derl'lichstcn Handlungen zur Folge, und wurde auf die frevel-
hafteste Weise ausgebeutet. — Während nun aber Jedermann
bei richtiger Betrachtung der Dinge wohl einsieht, daß dieser

vorgebliche Volköwille in der Regel weiter nichts ist, als der

Abklatsch der Wünsche einzelner ehrgeiziger, herrschsüchtiger und
gewissenloser Parthcigänger; so hat man dennoch gegenwärtig
vor diesem Volkswillcn gewaltigen Respekt.

Dieß ist z. B. die Ursache, warum das Veto, wodurch
noch keinem Lande Heil wicdcrfahren ist, sondern, wie allge-
mein zugegeben wird, selbes einzig und allein dazu dient, ver-
derblichcn Wühlereien und Partheiungcn Vorschub zu leisten,

dennoch bei der Vcrfassungsrcvision nicht ausgemerzt wurde;
deßhalb blieb bisher daö Forstgesctz verstümmelt und der noch

bestehende Theil will fast von Niemanden gehandbabt werden.

Allerdings ist es nicht zu läugnen, daß durch das leidcnschaft-
liche Partheigetriebc der letzten Jahrzehcndc, durch die immer-

währenden Aufstachclungcn der ränkesüchtigen und eigennützigen

Parthcigänger, und die unsinnigen Versprechungen von mate-
ricllen Vortheilen und noch freiern Institutionen daS Volk zu
maßlosen Forderungen, die im grellsten Widerspruche mit ein-
ander sind, angetrieben und eine trotzige Begehrlichkeit und Hang
zu gesetzlosem Wesen hervorgerufen wurde, welcher störrige Geist
nicht so leicht zu beschwichtigen ist, und die Stellung der ober-

stcn LandeSbchörden schwierig macht, und ihre Bestrebungen,
des Landes Wohl zu heben, nicht wenig hemmt. Jedoch ein

entschiedener Wille mil weiser Umsicht gepaart, vermag sehr vie-
les, er wird, er muß diese Hindernisse der VolkSwohlfahrt end-

lich besiegen. Aber vereinzelte lobenswertste Bestrebungen kön-

ucn nicht viel nützen, zumal wenn in Handhabung der Gesetze

und Verordnungen bei allen Anläßen, wo sich deßhalb etwclchcr

Widerspruch erhebt, gleich AuSnahmsfällc wahrgenommen wer-
den wollen. Was nützt es z. B., wenn man einzelnen Staats-
bannwarten für ihren Walddicnst Unterricht ertheilen läßt; wenn
jungen Männern Stipendien ertheilt werde», run die Forstwis-
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scnschafl studireit zu können; wenn dagegen Gememdewaldthei-

lnngcn unter die einzelnen Bürger zugelassen werden, wenn
ein StaatSwald um den andern veräußert werden will. Um nicht

mißverstanden zu werden, wird ausdrücklich bemerkt, daß hier

nicht die St. Urbanerwälder gemeint sind, die allerdings gerne
dem Staate hätten erhallen werden mögen, wenn nicht die Ver-

äußerung der gcsammtcn St. Urbanerliegenschaft eine nothwendige
Folge deö Vorhergcschchcnen in finanzieller Beziehung gewesen

wäre, und nachher auch vom politischen Standpunkte auö geboten

wurde, um diesen Zankapfel zu beseitigen, der Frieden und Ruhe
im Lande gefährdete; sondern cS sind die übrigen StaatSwäldcr
gemeint. Solche Veräußerungen ließen sich allenfalls cnrschul-

digcn und rechtfertigen, wenn dagegen die bleibenden Staats-
wäldcr in gleichem Maße vergrößert und besser abgerundet wür-
den, aber hicvon ist leider keine Ncdc. — Aus dem Erwähnten
können Sie leicht entnehmen, daß eS mit dem Forstwesen im
Kanton Luzern nicht gut steht; und dieß wird auch von den

obersten Behörden mit Bedauern anerkannt. Aber sonderbar

genug wird dieser schlimme Umstand allein dem Mangel an
tüchtigen Forstmännern zugeschrieben, währendes eine allgemein
bekannte Thatsache ist, daß wo in neuerer Zeit die obersten

LandeSbchördcn mit entschiedenem Willen wirkliche Verbcsserungen
lln Forstwesen anstrebten, dieselben auch tüchtige Forstmänner
noch immer gefunden haben.

Bezüglich von Gemciudcwald-Theilungcn dürfte es nicht

unangemessen sein, hier einer solchen aus allcrneuster Zeit
als warnendes Beispiel etwas umständlicher zu erwähnen.

Gleich im Anfange der gegenwärtigen RegicrungSperiode wa-
rcn von den wenigen Gemeinden, welche noch ganz unvertheilte

Waldungen haben, mehrere mit dem Gesuche eingelangt, ihre

Waldung unter die einzeln Bürger vertheilen zu dürfen, und

erhielten, wie billig, von der Regierung einen Abschlag; aber

die Gemeinde Wpken ließ sich durch wiederholte Abschläge nicht

abschrecken, und erlangte endlich leider 18S2 die Bewilligung,
ihre zusammenhängende Waldung von t>88 Inch, unter die 73'/,
Gerechtigkeiten vertheilen zu dürfen mit der alleinigen Bedin-
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gung, daß 250 Juch. unvertheilt bleiben sollen. In dieser Wal-
dung waren 290 Juch. vorzüglich mit Buchen und 398 Inch,
vorzüglich mit Tannen bestockt; da serner im Thcilungöreglc-
ment bestimmt mar, daß jede von diesen beiden Abtheilungen in
zwei Klassen ausgeschieden, und jede Gerechtigkeit Strecken von
scdcr Klasse erhalten solle, so fielen auf jede Gerechtigkeit 1
verschiedene Waldstrccken, die nicht selten weit auseinander lie-

gen. Ferner war in diesem hoheitlich genehmigten Reglement
bestimmt, alle Eichen bis ans einen Umfang von drei Fußen

hinab und alle Tannen bis aus einen Umfang von sechs Fuß
hinab (in Mannshöhe) sollen unter die genannten Gcrechtig-
leiten verlooset werden, was vor der Vertheilung der Wald-
strecken geschah. Aus solche Weise wurden über 500 Eichen und
über 1000 Tannen, die im ganzen Walde herum zerstreut waren,
verlooset, so daß fast jede Waldstrccke solcher Loosbäume an
andere Gerechtigkeiten abgeben mußte und dagegen anderswo
im ganzen Walde herum zerstreut der gleichen Gerechtigkeit an-
dcre Bäume zufielen. Wer daher seiner Loosbäume nicht be-

raubt sein wollte, mußte selbe entweder sofort fällen und heim-
führen, oder verkaufen; diese Bestimmung war daher das Loo-

sungowort zu einem maßlosen Holzschlag. Ferner war be-

stimmt, daß zur Ausgleichung der Werthe der verschiedenen

Waldstrecken noch anderes Holz abgegeben werden mußte, was
wiederum weiteres Holzfällen nothwendig machte. Auf diese

Weise befindet sich nun diese zusammenhängende 688 Juch. Hal-
tende Waldung in 300 Stücke vertheilt, und in Folge der

Loosbäume u. s. w. förmlich zerhackt, und waS die Art bisher
verschont halte, bricht nun namentlich im Tannwald Sturm
und Schnee zusammen.

Als statistische Bemerkungen zu meiner Uebersicht über daS

Forstwesen im Kanton Lnzcrn (vicko Verhandlungen von 18-43)

ist zu erwähnen, daß seit 1813 sich die unvcrtheiltcn Gemeinde-
und Korporations-Wäldcr um ungefähr 2500 Inch, vermindert

haben, wovon der größere Theil in Privatbesitz überging, theils
in Folge von Waldthcilungen, theils aber auch in Folge Vcr-
kaufs. Gegenwärtig haben nur noch 16 weltliche und 3 geist-
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liche Korpoiationcu ganz unvertheilte Waldungen, alS: Grep,
pen, Weggis, Vitznau, Horb, Luzern, Willisau Stadt, Gro,
ßendietwyl, Roppliswyl, Pfaffnau, Sursee, Pfeffikon, Aesch

und Ruedikon und die Chorstifte zu Luzern und Münster und
daö Kloster Eschenbach. Die Staatswälder halten gegenwär,
ttg mit Inbegriff der Werthenstcinerfabrik- und der Rathhauser«
Wälder bei 720 Juch.; selbe wurden seit 1843 durch letztge,
nannte Wälder um etwa 220 Jucharten vermehrt, aber durch
anderweitigen Verkauf um etwa 100 Juch. wieder vermindert 5).
— In soweit die Holzausfuhr zur Kenntniß der Regierung-
bchörden gelangt, beläuft sich selbe durchschnittlich jährlich auf
11,000 Kiftr., welche meist in Langholz bestehen, selbe dürfte
aber immerhin 1 bis 2000 Klftr. in der Wirklichkeit mehr be,

tragen, wogegen aber alljährlich bei 10,000 Klafter Vorzugs,
weise über den Vicrwaldstättersee eingeführt werden, wovon
bei 8000 Klftr. Brennholz sind, außer jenem, was von den

Dampfschiffen jährlich verbraucht wird, und bei 2000 Klaftern
kommen auf Langholz und Schnittwaaren. Der Brennholzpreis
beträgt auf hiesigem Platze für daö tannene Brennholzklafter
11 — 14 Fr., für das buchene 17 — 20 Fr.; der Schweizer?»-
bikfuß des tannenen Langholzes im Walde, selbes rund gemes-

sen und berechnet kommt durchschnittlich auf 25 bis 30 Rp.,
und deS eichenen Langholzes auf 50 bis 70 Rp. zu stehen.

Bezüglich der Korporationswälder der Stadt Luzern, nach

welchen die Erkursionen vorzüglich werden gemacht werden, ist

zu erwähnen, daß selbe bei 1500 Juch. betragen, selbe wurden
nämlich während den jüngst verflossenen Jahrzehnden theils durch

') Anmerkung. Die Größenangaben in dem Staatsverwaltungsbericht«
von t85l—I85Z, betreffend die Korporation«- und Staatswälder, find

häufig nicht richtig; so z. B. betreffend die Staatswälder enthält der

Rothwald nicht bloß tS Jucharten, sondern ZZ'/z I. Die Emmen-
schäche» neben der Emmenweid bei t8 I., find gar nicht aufgezählt,
der Ettenberg oder das Unterholz ist gleichfalls weder unter den ver»
kauften Wäldern, noch unter den dem Staate verbliebenen angeführt;
die Werthensteiner Fabrikwälder find bei 30 Inch, zu klein und die

Rochhäuserwälder dagegen um eben so viel zu groß angegeben u.s. w.
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Anlauf, theils durch neue Waldeinschläge im Alpengelände um
beiläufig 100 Juch. vermehrt. Sie befinden sich an 12 ver-
schiedenen größern und kleinern Waldparthieen, die theilweift
weit von einander entfernt sind, wovon die einen in der

Thalflächc liegen, die andern sich aber im Alpengelände bis
1500-^500» schweiz. Fuß übers Meer erheben; der größte

Theil befindet sich indessen an und auf den Vorbergen des Pi-
lattis, welche gemeinhin Hochwald genannt werden. Ueber die-
selben ist nebst der Korporationsgüterverwaltung eine besondere

Forstkonnnission von 5 Mitgliedern bestellt, wobei der Liegen-
schaftSvcrwalker der Korporation stets die Präfidentenstelle be-

kleidet, und zugleich Forstkassier ist. Dieser Kommission ist
der Oberförster theils als berathendes Mitglied, theils als
Sekretär beigegeben, welcher dann die spezielle Bewirthschaf-
tung dieser Wälder zu leiten hat, zunächst dieser Kommission
unterstellt ist und deren Anordnungen zu befolgen hat. Zur
Handhabung des Forstschutzes in diesen Wäldern find aber 7

Bannwarte aufgestellt. Bei Erkursioncn haben die Mitglieder
der Forstkommission ein Taggcld von 2 luz. Gulden (3 Fr. 81

Rp.) und Verköstigung; für bloße Berathungen im Verwal-
tungslokalc baben selbe dagegen keinerlei Entschädigung; nebst

dem bezieht aber der Präsident als Forstkassier eine fire Bcsol-
dung von 2V» alten Franken. Der Oberförster hat eine fire
Besoldung von 60» a. Fr. aber keinerlei Taggclber, und nur
freie Vcrköstigung bei Waldcrkurstonen mit der Forstkommission.

Die Bannwarten habeil in der Regel cine fire Besoldung von
20 luz. Schl. (18 Rp.) von der Juchart Wald, die fie zu be-

schützen haben; diese Bannwarten übernehmen aber in der Rc-
gel die sämmtlichen Arbeiten in den ihnen unterstellten Wäldern,
die. Abtricbschlägc meist im Akkord, die übrigen Arbeiten aber

im Taglohne. Hie und da ist eS selbst der Fall, daß die Holz-
hanerarbeit um das sogenannte AbHolz verdungen wird, was
aber möglichst vermieden werden sollte.

Diese Korporationswäldcr sind, mit Ausnahme von 10 Inch.
Eichwald, alle Tannwäldcr, in welchen aber bald mehr bald

weniger Buchen und Eichen eingesprengt sich befinden, jedoch
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wird erstere hie und da selbst auf größere Strecken hin vorHerr-
schcnd. Nach ihrer verschiedenen Höhenlage werden diese Wäl-
der in Thalwälder und in Bergwäldcr (besser Alpcnwälder)
eingetheilt; zu erstem werden alle Wälder gerechnet bis auf eine

Erhebung von 3000 Fuß über dem Meere, und zu den letztem
alle, die noch höher liegen. Etwa 1000 Juch. gehören den

erstem an und 50V Juch. den letz tern. Laut Waldrcglcment
von 1833, das sehr einer völligen Umarbeitung bedarf, was
aber bis jetzt nicht beliebt wurde, ist für erstere eine UmtricbS-
zeit von 100—120 Jahren, und für letztere eine solche von 150

Jahren bestimmt. Im Waldregulativ von 1836 dagegen ist für
die Thalwälder nur eine Umtriebözeit von 100 Jahren ange-
nommcn, dagegen der Fläche je als Reserve bestimmt. In-
dessen kam bis dahin eine ordentliche Schlagwirthschaft nicht zu
Stande, indem sich bei der Aufstellung fraglichen Regulativs
zweierlei Ansichten geltend machten. Die einen nämlich woll-
ten, daß jedes einzelne Waldstück für sich besonders bewirth-
schaftet werde, und stützten sich auf den Z. 1 des Waldrcgle-
mentS von 1833, in welchem eö heißt: .in keinem Walde dürfe
mehr Holz geschlagen werden, als der jährliche Nachwuchs er-

laubt"; die andern wollten dagegen die gesummten Thalwälder
als ein Wirthschaftsganzes behandeln, mit Ausnahme des ab-

gesonderten Eichwaldes und des entfernten BurgwaldeZ, was
schon 1834 beantragt worden war, in der Forstkomwission von
3 Mitgliedern gut geheißen, aber bei der Verwaltung und bei

dem GenossenbürgerauSschusse nicht beliebt wurde. So kam es

denn, daß 1836 ein Wirthschaftsrcgulariv aufgestellt wurde,
nach welchem blos drei kleinere Wälder zusammengeworfen und
die übrigen je für sich selber bewirthschaftet werden sollten. Nach

diesem R-'gulativ wurde dann ein volles Jahrzehend fortgcwirth-
schaftet, aber in Bezug auf die Bestimmungen der Schlagfolge
und der Durchforstuugcn auch nicht einmal dasselbe befolgt,
sondern mehr bald da bald dort aller Enden und Orten klei-

nere Schläge, sogenannte Kessclhicbe vorgenommen, und Durch-
forstungcn blos probeweise auf kleineren Stellen ausgeführt. Im
Jahr 1846 wurde dann aber wieder die Vereinigung der ver-
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schicdencn Abrriebschläge zur Sprache gebracht, und namentlich
darauf aufmerksam gemacht, daß wenn man auf der betretenen

Bahn fortfahre, so müsse man ja in dem einen oder andern Walde

ganz junges Holz abtreiben, während in andern eine Menge
alten HolzcS völlig abständig werde. Dieß bewirkte, daß nach
und nach in jenen Wäldern, die nur noch jüngeres Hol; cnt.
hielten, die AbtricbSschläge eingestellt, und auf jene Wälder vcr-
legt wurden, die vorzüglich alteö Holz enthielten, und auf solche

Weise nun dieses Jahr zum ersten Male alle die sechs vcr^
schicdencn AbtricbSschläge der Thalwälder sich im Gütschwalde,

wo daS meiste alte, überreife und abgängige Holz vorhanden
ist, vereinigt finden. Dieß hat nun bei vielen Bürgern großes
Bedenken erregt, sowie die seit 1846 eingeführten ausgedehnte-
ren regelmäßigen Durchforstungen, und wird von Uebelwollcn-
den und solchen, die der bisherigen Kcsselwirthschaft zugethan
sind, oder dabei ihre Rechnung fanden, genährt unter dem

Vorwande der Uebcrnutzung, wcßhalb bereits ein näherer Un-
tersuch angeordnet worden ist.

Seit 1856, seit welcher Zeit nun größere Abtriebsschläge
im Gütschwalde geführt werden, ist mit der Verjüngung der

Schlagflächcn eine landwirthschaftliche Zwischennutzung cingc-
führt, wobei vorzüglich Erdäpfelbau betrieben wird. Die Pflanz-
strecken werden je auf 3 Jahre verpachtet, gleich im ersten Jahre
hat der Pächter die ganze gepachtete Strecke umzuroden und gc-
hörig zu vcrebnen, und zu solcher Zeit die gewonnenen Früchte
einzusammeln, daß noch im Spätjahre dieselbe wieder zu Wald
angepflanzt werden kann. Dieß geschieht mittelst Nadelholz, vor-
züglich Rothtanncnpflänzlingen, die in der Pflanzschule ange-
zogen, und in Reihen von 5 bis 8 Fuß und in den Reihen von
3 Fuß Entfernung auf die Verjüngungsflächen verpflanzt wer-
den, und die 2 folgenden Jahre haben die Pächter ihre Feld-
srüchtc je zwischen die Reihen anzupflanzen. Da man anfangs
noch keinen Waldteufel hatte, so wollte die Arbeit mit dem

Stöckeroden nicht recht vorwärts gehen, und bezüglich der Auf-
forstung traten daher theilweise Verzögerungen ein, nun aber

unö der Waldteufel zu Hülfe gekommen ist, geht alles besser
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und rascher vorwärts. Auch mchrl sich von Jahr zu Jahr die

Nachfrage nach solchen Pflanzplätzen, und der jährliche Pacht-
zinö von der Juchart ist seit 1850 von Null bis durchschnittlich
auf 115 Fr, gestiegen, der aber wahrscheinlich später, wenn
die Erdäpfel anderwärts auch wieder gedeihen, etwas fallen
dürfte. ES hat sich nämlich ergeben, daß während der ganzen
Periode der Erdäpfclkrankheit, die Erdäpfel nirgends reichlicher
und besser gediehen, und weniger von der Krankheit befallen
wurden, als gerade in frisch aufgebrochenem Waldboden. Durch
diese völlige Umrodung des Bodens wird fernerö der Wachs-
thum der. Walpflanzungen außerordentlich begünstigt, und selbe

ertragen allda alle nachthciligen WitterungSeinflüsse weit leichter,
als wo keine Bodennmrodung stattgefunden hatte. Nur ein

schlimmer Umstand ist hiebci, daß die einen und andern Pacht-
lcutc ungeachtet steter Warnungen zu wenig sorgsam sind, und

daher Nachbesserungen hin und wieder nothwendig werden. Fer-
ner wirkten nachthcilig bei der Aufforstung die Schüttkrankheit
bei den Kiefern, indem über die trockenen Nucken hin Wechsel-

weise solche Pflänzlinge zwischen die Tannpflänzlingc gepflanzt
wurden; vorzüglich ging die Mecrkiefer wieder ein, die durch

ihr rasches und vollkommenes Aufkeimen und durch den üppigen
Wachsthum in den ersten zwei Jahren große Hoffnungen er-
weckt hatte, und zeigt sich nun als völlig unpassend für die hie-

sigcn Wälder, indem sie nicht allein sehr von der Schüttkrank-
heit leidet, sondern auch durch Duftanhang und Schnecfall meist

zusammengeknickt wird, und ihr überhaupt daö hiesige Klima
und Boden später nicht mehr zuträglich zu sein scheint. Auch

zeigt sich hier die Anzucht der Lärche mißlich, und zwar schon

beim ersten Aufleimen, während der gleiche Samen auf hoher

Alp herrlich gedieh, und diese Pflänzlinge freudig fortwachscn.

Allerdings wurden auch hier von dem in der Regel nur theil-
weise auskeimendem Lamcn schöne und kräftige Pflänzlinge an-

gezogen, jedoch leiden sie meist von Schneedruck und Duftan-
hang, nur ganz vereinzelt aufgewachsene Pflänzlinge vermögen
den genannten Naturerscheinungen zu widerstehen. Vor drei

Jahren hatte ein im Frühjahr gefallener tiefer Schnee im Stöß-



- 228 -
waldc in einer Erhebung von 2500 Fuß über dem Meere eine

Menge Lerchen, die allerdings mit Tannen und Laubhvlz ge-

drängt aufgewachsen waren, zu Boden gedrückt, und dieß gab

Anlaß von diesen etwa 15 jährigen Lerchen auf offene Weide-
stellen und größere trockene Waldblößen in weitem Verbände

zu pflanzen und gediehen thcilweise gut, aber nur sehr wenige
Ercmplarc vckmögcn jetzt schon die sie stützende Stange zu cnt-
behren. Und wenn auch die Lerchen hier anfänglich einen fro-
hen Wachsthum verrathen, so nimmt derselbe bereits schon mit
dem 10tcn Jahre ab, sie werden immer stärker mit Flechten

überzogen, und sterben nach und nach ab; so ist im Gütsch-
walde eine Lerchcnpflanzung von etwa 25 Jahren, die über ein

StrcucmöSlein hin von etwa 4 Inch, gemacht worden war,
nunmehr bis auf ganz wenige Ercmplare verschwunden. Aller-
dings finden sich allda noch zwei größere ältere Lcrchenforstc

von -15 bis 50 Jahren vor, und enthalten mehrere Stämme,
die in Mannshöhe bereits einen Fuß Durchmesser haben; aber

nur der geringere Theil hat gerade, die mehrsten schlangen-
sörmige Stämme, und alljährlich sterben mehrere ab, besonders

von den letztem. Der Boden scheint zu bindend und zu feucht
für selbe zu sein, denn je auf trockenerem und lockerem Boden
sind die schönern und kräftigern Stämme vorhanden. Die Weiß-
tanne ist hier gleichfalls in der Saatschule schwierig anzuziehen,
indem sie wie keine andere Holzart von Engerlingen und an-
derem Ungeziefer, gleichviel ob Platisaat oder Rinneusaat ge-

macht werde, zerstört wird. Wcißtanncnpflanzungcn gedeihen

hier am besten im Schatten hoher Lerchen. Einen schlimmen Feind

hat man hier sowohl für Pflanzschnlen wie für VerjüngungS-
schlüge an dem üppigen filzigen Graswuchsc u. s. w. und zwar
in den höher gelegenen Waldtheilcn noch mehr als im Thalc.
Anfänglich hatte man an verschiedenen Orten sowohl im Berge
wie im Thalc kleine Saatschulcn angelegt, aber man war deß-

halb gezwungen, selbe an einen Ort zu vereinen und zwar im

Gütschwalde, um selbe zu jeder Zeit besser in Obsorge zu haben,

auch war der Wachsthum der Pflänzlinge im Berge bedeutend

langsamer als hier unten im Gütsch, und 3 und 4jährige Pflänz-
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linge auS den dortigen Snatschnlcn waren immer noch zu klein

sür den üppigen UnkräuterwuchS im Berge, und gingen bald

wieder ein, während 2 jährige Pflänzlinge auö dem Gütsch auf
Höhen von 3990 bis ^999 Fuß über dem Meere recht gut ge«

dcihcn. Immerhin gedeihen Pflänzlinge aus gelockertem Boden
viel besser als ab Weideplätzen und nicht ausgestockten Schlag-
flächen, am besten gedeihen aber in der Pflanzschulc verpflanzte

Pflänzlinge. Besonders schwierig ist hier, die alten nassen moo<

sigen Waldblößcn aufzuforsten, namentlich im Alpcngclände,
wo jedes Pflanzloch sofort zur Wasserlache wird, wenn auch

die ganze Fläche mit Graben in Kreuz und Quere durchzogen

ist; und selbst Hügclpflanzungen hatten bisher an solchen Stcl-
lcu wenig Erfolg. Jedoch dürfte dieselbe besser gelingen, wenn
die Hügel schon im Nachsommer gemacht, und die Pflänzlinge
erst im folgenden Frühlinge gesetzt würden. Auf diese Weise

würden die zähen filzigen Erdsohlen durch den Wintcrfrost mürbe

gemacht und zerrissen, und so würden dann die Hügel für den

Wachsthum der Pflänzlinge geeigneter sein; wenigstens auf
Grabcnaufwürfcn, die bereits einen Winter über gelegen haben,

gedeihen die Pflänzlinge bedeutend besser. Was den Holzwachs-
thum in unsern Wäldern betrifft, so ist derselbe fast durchgän-

gig gut, besonders bei den Tannen und namentlich der Weiß-
tannc, und zeichnet sich vorzüglich im Gütschwalde und Stöß-
waldc aus, wo Tannen von 299 bis 399 KF. bloö an Stamm«

inhalt (ohne das Astholz) keine Seltenheit sind. Aber da

in früheren Jahren meist Pläntcrwirthschaft geführt wurde, so

finden sich selten größere Parthien von gleichförmig gcschlossc-

ucn Beständen vor, und die Spuren der frühern Weide- und

Streu-Nutzung sind auch noch nicht verwischt. Dieß meine

Herren wollte ich noch zur Erläuterung der Verhältnisse unse-

rcr KorporativnSwäldcr und Wirthschaft anbringen und heiße

Sie schließlich Namens der Regierung, des Stadtrathes, der

Korporationsverwaltung und des Vereinö-Komiteö herzlich will-
kommen.
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Dcr Präsident macht die Anzeige, bisher wäre ein Sekre-

tair bestellt gewesen, derselbe sei aber gerade jetzt unverhoffter
Weise in Militärdienst berufen worden; und schlug deßhalb vor,
die Versammlung möchte zu Führung der VcrhandlungSprotokolle
die Sckrctairc selbst bestellen, mit der Bemerkung, daß eS wün-
sehenswert!) sei, daß hiczu Fachmänner bezeichnet werden.

W. v. Greycrz bemerkte darauf, laut §. 5 dcr Vcrcinöstatuten
haben dcr Präsident und der Viccpräsident die Sekrctairc von
sich aus zu wählen, und cS sei am passendsten, wenn aus den

Luzcrncrischcn Vcrcinömitglicdcrn selbe gewählt werden; übrigens
werde dießfallS nothwendig, vorher über die Aufnahme der neu-
angemeldeten Mitglieder, deren cö 19 waren, abzustimmen.

In Folge dessen wurden dieselben der Versammlung bekannt

gemacht und sofort in Verein aufgenommen. 5)

Herr W. v. Greycrz schlägt Herrn Forstrath von Gwinner
in Stuttgart, dcr der gcsammten Forstwclt als ausgezeichneter
Forstmann wohl bekannt ist, und sich schon häufig bei ver,
schicdcncn Anläßcn, wie z. B. bei dcr letzthin stattgefundenen süd-

deutschen Forstvercinövcrsammlung in Stuttgart, sehr zuvor-
kommend dcr schweizerischen Forstmänner annahm, als Ehren-
Mitglied dcS Vereins vor, waS sofort mit lebhaftem Beifallsruf
einstimmig genehmigt wurde.

Der Präsident ergreift betreffend der Sekretaire nochmals
das Wort, und bemerkte, daß bezüglich dcr zu behandelnden

Themata er eö für erforderlich erachte, daß Fachmänner daS

Verhandlungöprotokoll führen, unter den luzernerischen Vereins-

Mitgliedern sich aber keine solchen befinden einerseits; und ander-

seits, daß mehrere von den zu behandelnden Tbemata denKan-
ton Luzern und die Korporation dcr Stadt Luzcrn betreffen,

und daß daher, damit alles desto unparteiischer und vorurtheils-
freier zu Protokoll genommen werden könne, und selbes auch

als ein um so sachgetreueres erscheine, zu Sckretaircn Nicht-Lu-
zerncr und zwar von der Versammlung aus gewählt werden

*) Bemerkung. Ihre Namen sind Im Verzeichnis ersichtlich.
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sollten. Daö gleiche sei bei der Vereinövcrsammlung in Zürich
beobachtet worden, die Versammlung habe damals den Herrn
Altforstvcrwalter Nictmann von St. Gallen, und den Herrn
Forstmeister Kopp von Fraucnfeld zu Sekrctaircn gewählt.
Von Herrn W. v. Greyer; wurde hierauf erwiedert, er sehe

durchaus nicht ein, warum Fachmänner zu Sekrctaircn crfordcr-
lieh seien, noch viel weniger, daß Nicht-Luzerncr zu selben gc-
wäblr werden sollten; zur Erleichterung des Gcschäftgangcs sei

eS vielmehr erforderlich, daß die Sekrctaire aus dem gleichen Kau-
ton seien, in welchem die Vercinsversammlung abgehalten werde.

Letzterer Ansicht stimmte die Versammlung bei, worauf
der Präsident im Einverständnisse mit dem Viccpräsidenten Herrn
Martin Nigg, Mitglied der Forstkommission der Korporation
von Luzcrn und Herrn Verwalter Bernhard Dold er von Mün-
ster anS Bürcau berief.

Vom Präsidenten wurde hierauf die Anzeige gemacht, daß
die Regierung von Luzcrn zu Gunsten der Vercinsversammlung
dem Departement dcS Innern einen Credit bis auf 30V Fr.
eröffnet, der Stadtrath von Luzcrn 100 Fr. und die Korpora-
tionSgüterverwaltung von Luzcrn 100 Fr. unmittelbar dem Ko-
mite zugestellt habe. Die Versammlung beauftragte dicßfalls
den Präsidenten den betreffenden Behörden den verbindlichsten
und herzlichsten Dank abzustatten.

Der Versammlung wird vom Präsidium die Anzeige gc-

macht, daß in Folge Absterbenö Herr Stadtoberförster Franz

Schw aller in Solothurn, und in Folge schriftlicher Austritts-
crklärung Herr Chorherr Hofstettcr von Münster aus dein

Verein ausgeschieden seien. Ferner wird angezeigt, daß Herr
Forstrath Cd. Davall v. Vivis, Herr Kantonsforstinspektor Coaz

von Chur, Herr Forstadjunkt C. Manni in Chur und Herr
Altforstvcrwalter Rietmann aus St. Gallen wegen ihres Nicht-
erschcincns schriftlich, und Herr Obcrforstmeistcr Finslcr sich

dicßfalls mündlich habe entschuldigen lassen.

Daö Mitglicderverzeichniß gestaltet sich daher wie folgt;
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N am cnsverzeichnift

der

sämmtlichen Mitglieder des schweiz. Forstvereins,
Ende Juni 1855.

Die Namen der neu eingetretenen Mitglieder sind mit fetter Schrift
gedruckt und die an der Versammlung in Luzcrn Anwesenden mit einem °

bezeichnet.

I. Ehrenmitglieder.
Nr. Herr

1. Gwinuer, v., l)r., Forstrath in Stuttgart, Königreich Wurtemberg.
2. Parade, Direktor der Forstschule zu Nancy, Kaiserthm» Frankreich.
3. Preßlcr, Professor der Mathematik an der Forstakademie in Tharand,

Königreich Sachsen.
4. " Wedckind, v., Obcrforstrath in Darmstadt, Großhcrzogthum Hessen.

II. Aktivmitgli ed er.

Nr. Herr A a r g au.

t. ' Baldinger, Forstverwalter der Stadt Baden.
2. ' Baur, Forstverwaltcr in Sarmenstorf.
3. Dießbach, v., Gutsbesitzer in Liebegg.
4. Gehret, Forstinspektor in Aarau.
5. " Greperz, v., Walo, Forstverwalter in Lenzbnrg.
S. Hanslin, Forstverwaltcr in Rheinselden.
7. ' Herzog, Theodor, Landwirth in Aarau.
8. Koch, I. I., Forstinspektor in Frick.

Lindenmann, Postdirektor in Aarau.
tv. Map, v.. Ed., Oberst, Gutsbesitzer in Schottland.
It. Mciscl, Forstinspektor in Aarau.
t2. "Merz, Fvrstinspcktor in Menzikon:
t3. Reinle, Forstinspektor in Stein.
t4.'Ringier, Forstverwalter in Zofingen.
tö. Rüscher, Forstverwalter in Laufcnbnrg.
tö. * Stäbli, Wilhelm, Forstverwalter in Brugg.
i7. WietliSbach, Fvrstinspcktor in Bremgartcn.

Basel.
t8. " La Roche-GemuseuS, Forstwirth in Basel,
jg. Naehr, Stadtsörstcr in Basel.
2st. Strübin, Forstverwalter in Licstal.
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Rr. Herr

B er«.
2l. Aeberhardt, Forstgcomcter in Kirchberg,
S2. Aniii.it, Oberförster in Prnntrut.
23. Bonrquin, GemcindSförster in Sombcvai,
24. Brossard, GcuielntiSförster in Münster,
25. Burger, Stadtförster in Bnrgdorf.
28, Ecker, Gemeindsförster in Biet.
27. Falkner, Forstwirth in Viel.
28. Funkhäuser, Oberförster in Znterlackcn.

28. Graffcnried, v., Stadtfvriinieister in Bern.
38. Zacot-Passavant, Forstwirth in Bern,
ZI. Zollisaint, Gemeindsförster in Vressancourt.
32. Zucker, Ilnterförstcr in Lauffen.
33. Koller, Gcmeindsförster in Montsevelier.
34. Manuel, Oberförster in Bnrgdorf.
35. Marchand, Alt-Fvrstmcister in Bern.
38. Margnard, Stadt-Oberförster in Bern.
37. Müller, Oberförster in Nidan.
38, Müller, Emil, Förster in Nidan,
33. NeuhauS, Forstvcrwalter in Bicl»
48. Rollicr, Förster in Rods,

4t. Ron, Oberförster in Münster.
42. Schluep, Förster in Biel.
43. Stanffer, Oberförster in Thun.
44. Vogt, Louis, Forstwirth in Bern.

F r « i b u r g.

45. Clement, Forstinspcktor in Romont.
48, Gottrau, Alt-Forstmeister in Freiburg.
47. " Greyer; v, Adolf, Forstinspcktor in Freiburg,
48. Herren, Forstinspektor in Murten,
43, Nubattel, Forstiuspektor in Bülle.
58. Von der Weid, Collin, Alt-Forstinspektor in Freiburg.
5>, Von der Weid, Charles, Gutsbesitzer in Freiburg.

St, Gallen.
52. Bischoff, Förster in Grub,
5S, Bohl, Forstverwalter in St. Gallen.
54. Hagmann, Bczirksförster in Lichtensteig.
55. Hungerbühler, Alt-Bezirksförster in Tablai,
58. Naef, Förster in St. Gallen.
57. Rietmann, Alt-Forstverwalter in St. Galle«.
53. Schär, Förster in Whl.
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Nr. Her»
SS. Schcdler. BezirkSsörstcr i» Trübbach.

Kl. Wiget, Förster vom Kloster Magdcnau.

Genf.
61. Oioststi, sncien »arste à ckevul » (Genève

62. Florsier, prozurelaire à (Zenève.

Granbündt e n.

KZ. Amstein, Kreisförster in Jcnaz.
64. Brasser, Genieindsförster in Churwaldcn.
65. Camcnisch, Stadtförster in Chur.
66. Coaz, KontonSsorstinspektor i» Chur.
67. Conrad, GemcindSförster in ZilliS und Rieschcn.

68. Enderlin, Kreisförster in Jlanz.
KZ. Giesch, Kreisförster in Grono.
76. Janca, Kreiâfôrster in DissentiS

7t. Jost, Gemeindsförster in Lgis.
?2. Manni, Adjunkt des ForstinspektorS in Chur.
73. Marugg, Kreisförster in Tariar.
74. Notegen, Kreisförster in Strada.
75. Ratti, Gemeindsförster in Msdolein.
76. Reiz, GemeindSförstcr in Untcrvaz.
77. Rimathe, Genieindsförster in Samaden.
78. Riza-Porta, Kreisförster in Andeer.
79. Trainer, Genieindsförster in St. Maria.
8». Tscharner, v., Alt-Forstsekretär in Chur.

Luzern.

gt.'Amrhy», Walther, Gutsbesitzer in Luzer».
82. ' Amrhtzn, Z. K., Stadtoberförster in Luzern.
83. 'Bucher, NeglerungSrath nnd Domäne» Inspektor in Luzern.

84.'Degen, Mitglied der Forstkommission in Luzern.
85. ' Dulder, Verwalter des Chorherren-Stifts in Beromnnsier.
86. ' Häfliger, NiklauS, Alt-Verwalter in Neiden.
87. - Nigg, Mitglied der Forstkvmmifston i» Luzern.
88.' Pfyffer-Balthasav, Oberlichter und Gutsbesitzer in Luzern.
89. ' Pfvffer-Knörr, Forst« nnd Liegenfchaftsoerwalter in Luzern,
so. ' Schumacher, Karl, Mitglied der Forstkommission in Luzern.
91. - Sonuenberg, v Thüring ^

Gutsbesitzer in Luzern.

92.'Wapf, Kaspar, VezirkSrichter und Gutsbesitzer in Luzern.
93. Wllimann, Gültenverwalter des Chorherrenstists Beromünster.
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Nr, Hcrr
Ncncnbnr g.

94. Duien, tie, Henri, forestier et propriétaire à Vaux-IVIarcus
9), fioulon, Directeur tie« korêts tie le ville à IXeueliàtel.
96. ltlcuron, inspecteur ties forêts lie i'Ltat à Isteucliâtel.

Scha ffhan scn,
97, Ncnkomm, Forstmcistcr in Schaffhanscn,
9à Schàrer, Forstrefcrcnt in Schaffhanscn.

Solothuru.
99. Hammcr, Bezilksfôrstcr i» Dorncck,

<99, Hirth, Forstwirth i» Solothuru,
<9l, ' Kaiser, Olicrförstcr und RegieriiugSrath in Solothurn.
<92, Messer, Bezirksföl stcr in Hcrbotswyl,
<99 Schcrer, Stadtvbcrförstcr i» Solothuru.
<97, ' Vogt. Bezirloforster in Gränichcn,
I9à, Wagner, BessrkSsörster in Gnnzge»,

Tessin,
<9K, lNotta, Forstwirth unt> Großrath in Airolo,

T h u r g a u.
<97, Kopn, Forstineissrr in Franenfcld.
199. Nlarrkli, Forstwirth in Ermatingc».
199. Schcitiin, in Bürglcn.

19. Stähcli«, Forstmeister i» Wcinfclden.

Wall,«,
111. inspecteur forestier à IZri«i>e.
112, /tt/'/cZt/r t/lt, ^lexantire, toresìier canlonai à Lion,
ZI9, e t/c, Antoine, inspecteur forestier à Lion.

W a a d t,

<19 ^Vilienas, »i°, Istxpcrt forestier à Lausanne,
!1â, tilanciiena^, nue. inspect, forest., cons, ti'isttat à Dausanue,
ttk. kriatte, anc. insp, forest,, cons. rl'Ltat à Dausanne.
<17, Durnaucl, inspecteur forestier s ssloulion,
>19, fierenvilis, <io, ancien inspecteur forestier à i-louliou
î>9. flerjat, 6», VViiiiain, propriétaire à l^auzanne,
<29, Llialiauti, inspecteur forestier à Ijex.
<2l, fiornar., h-, propriétaire à'i'lsie.
<22, Lurc!>ost, êtutiiant forestier à Lausanne.
<23. Dapples, anc inspecteur forestier à I^ausanue,
<24. Dsvaii, Ißti,, meinlire tie Is coniinissiou ties forêts à Vevev.
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Rr. Herr
125. OsvsII, ane. inspecteur forestier u Vevev.
12K. Vekocs, expert forestier à ^ei^Ie.
227. Ouedliarstt, Oscar, propriétaire à Ooinsins.
223. Xocìi, inspecteur forestier à Zolle.
223. Oar6z?, vice-presistent 6e la comn». 6es forêts à I.ausannc.
13V. pionnier, ancien liant forestier à Vevezr.
231. ?errex, inspecteur lorcsìier à ?ver6on.
232. ?i»iclio6;', suc. inspecteur forestier à Vverstou
233. Zexinon6, I.uc., <1 ar6e-tllief 6» Ili/.ou6, au Lentier,
t34. Saussure, 6e, inspecteur forestier à I.susannc.
235. Sau'er, Vouât, propriétaire à Vouinont.
130. Sécréta», inspecteur 6e la ville à Lausanne, f
237. Spencer inspecteur forestier à Ossarra?..

Z u g.

2ZS. Müller, eidgcnôsstschcr Oberst in Ziup

3 û r i ch.

239. Vleuler, VemeindSprststdent in RioSàach.

lit). FinSlcr, Oherforstmcister in Zürich.
111. Hcrtenstein, Forstmeister in Kbêurg.
122. Huber, Forstkandidat in Obcrstammhcim.
213. ' Landolt, Professor nnd Forstmeister in Z-ürüh.
11t. Meister, Forstmeister in Bersten.

115. Neiierli, Gutsverwaltir auf Schloß Tcnffcn
IIK^Obrist, Alt-Forstmeister in Zollikon.
117. Orelli, Stadtforstmcister in Sihllvald.
1t8. Steiner, Forstmeister in Uuterstraß.
219. ' Weinmaim, Forstadjunkt in Winterthur.

Fr ankreich.
25V. Ournaust, Osr6e-°ênèr»î à Revier près k'or-tarîiez
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Die vom Vereinskomite aufgestellte Tagesordnung wird

genehmigt.

In die Kommission zur Prüfung der lctztjährigcn Vereins-
rechnung wurden Herr Forstmeister und Professor Landolt in
Zürich u. Herr Forstwirth Larochc-Gemuseus von Basel gewählt.

Als Versammlungsort für das nächste Jahr wurde Frauen«

feld vorgeschlagen, und sofort von der Versammlung als solcher

bezeichnet, alsdann Herr Forstmeister K o pp von Fraucnfeld als
Präsident und Herr Forstmeister Stähelin von Wcinfclden als
Vicepräsident gewählt.

Vom Präsidenten wurde bemerkt, daß bereits letztes Jahr
etwelche Abäudcrungen an den Vereinsstatutcn gemacht werden

wollten, waS aber gemäß derselben damals noch nicht statt haben
konnte. Laut 8- 16 derselben könne dieß aber nunmehr geschehen,

und er wünsche daher zu vernehmen, ob man den 8. 2 allein
abändern wolle oder mchrercS. Herr Landolt beantragt die

Statuten unverändert zu belassen bis auf §. 2, laut welchem

sich der Verein alljährlich am 2. Sonntage nach Pfingsten ver-

sammeln sollte; der aber dahin abzuändern sein dürfte, daß dem

jedesmaligen Vereinskomite überlassen bleibe, die Zeit der Zu-
sammenkunst in einem der drei Sommermonate festzusetzen, wel-
chcö selbes dann zu gehöriger Zeit bekannt zu machen hat. Dies
wurde einstimmig genehmigt.

Der jährliche Beitrag der Vereinsmitglieder an den Verein
wurde wie bisher auf 5 Fr. festgesetzt.

Daö Präsidium theilt mit, daß laut Vcreinsbeschluß vom
letzten Jahr in Chur vom dortigeil Vereinskomite eine Kommis-
sion und zwar in den Herren Marchand, Landolt, Ed.

Davall, Gehrct. Kaiser und Kopp aufgestellt worden
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sei, um cine Denkschrift an die Bundesbehörden zn bearbeiten

und der nächsten Versammlung vorzulegen, worin denselben die

Wichtigkeit der Verhinderung von Waldvcrwüstungcn und der

Wicdcrbewaldung der Hochgebirge vorgetragen und an's Herz
gelegt werden sollte.

Hr. Marchand als Präsident dieser Kommission wird vom
Präsidium eingeladen über den Stand dieser Angelegenheit zu
rcfcriren.

Marchand cutschuldigt die NichtVollziehung dieses Auftrags
theils mit der Entfernung der Wohnorte der neun KommissionS-
Mitglieder, theils mit dem von einigen derselben geäußerten Bc-
denken, daß der beabsichtigte Schritt keinen Erfolg verspreche,
ja eher nachthcilig wirken möchte, da die Kantonalrcgicrungcn,
von denen die Zwcckerrcichuug hauptsächlich abhänge, cS als
einen Eingriff in ihre Kompetenz ansehen würden, wenn man
ein Einschreiten der BundcSbehördc hervorrufen wolle.

W. v. Grey erz widerspricht dieser Ansicht. Die Bundes-
behörde werde häufig von Gemeinden um Unterstützung aus der

BundeSkasse wegen der durch Ucberschwemmungen erlittenen Bc-
schädigungen angesprochen. Gehe man auf den Grund letzterer
zurück, so finde man sie meistens in der Entwaldung, da die

Wälder fehlen, welche das Herabstürzen der Fluchen mäßigen
könnten und da daS Felsengeröll die Rinnsaale der Gewässer

nicht verstopfen würde, wenn eine die Verwitterung und Zer-
bröckelung der Felsen hindernde Bestärkung der höher gelegenen

Bergabhänge vorhanden wäre. Die Bundcsbchördc wäre in
ihrem vollen Rechte, wenn sie die Gewährung der Unterstützung
an die Bedingung ihrer vorzugsweise» Verwendung zu dem

Zwecke knüpfte, daß dem Wiederkehr der Beschädigungen durch

Waldanlagen an den dazu geeigneten Hochgcbirgsorten begegnet
werden solle. Auch durch Aussetzen von Prämien, oder durch

Stellung eines Prämienfonds zur Dispositon des Forstvercinö,
so wie im Bereiche der Korrespondenz der Kantonalrcgicruugen,
könne der Bundesrat!) immerhin für den bezeichneten Zweck

wirken. Wenn auch kein oder nur geringer Erfolg vorerst zu

hoffen sei, so dürfe der Forstverein sich doch nicht abhalten lassen.
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seine Pflicht zu thun. Ja, Pflicht und Schuldigkeit des

Forstvereins nach seiner Bestimmung und seiner Zusammensetzung,

sei es, nicht abzulassen, an die Gefahren und Schäden der Ent-

Waldung dcö Hochgebirges stets und wiederholt zu erinnern

und immer wieder von Neuem auf Maßregeln zur Verbinde-

rung der Walddcvastation und zur Wicdcrbcstvckung der kahlen

Abhänge des HochgebirgS zu drängen.

Kaiser anerkennt die hohe Wichtigkeit der Angelegenheit,

von der es sich eben handelt, verspricht sich aber von dem bc-

absichtigten Schritte keinen Erfolg, weil die Bundesbehörde zu
den Anordnungen für Wiederbewaldung nicht competent sei.

Er wünscht daher, aus der Kommission auözutreten.
Landolt legt der Versammlung ans Herz, die Vollziehung

des zu Chur gefaßten Beschlusses doch nicht fahren zu lassen.

Man möge einen Berichterstatter wählen, der den Stoff bearbeitet,

seinen Entwurf bei den Mitgliedern der Kommission cirkuliren lasse,

damit ein solcher Entwurf bei der nächsten Zusammenkunft dcö

ForstvcrcinS fertig vorliege und darüber abgestimmt werden könne.

Wedekind bittet, durch die Wichtigkeit der Sache zu ent-

schuldigen, daß auch er daS Wort ergreife. Nach Hinwcisung
auf die gegenseitigen Verhältnisse der Kantonalregierungen und
der Bundesbehördc scheinen ihm der letztem doch mannigfache An--

lässe und Gelegenheiten vorzuliegen, wenigstens indirekt einzu-
wirken. Sei die Denkschrift abgefaßt, wozu leider ein übcrrei-
ches Material sich darbiete, so könne diese sowohl bei den Kan-
tonalrcgierungen, als avch bei der Bundesbehörde, mit dem

der Stellung dieser, beziehungsweise jener, entsprechenden Be-
glcitschrcibcn eingegeben werden.

Marchand, Landolts Antrag beistimmend, beantragt, dem

Berichterstatter der Kommission, wozu er sich wegen der ihm
abgehenden Kenntniß der deutschen Schriftsprache nicht eigne,
zugleich deren Präsidium zu übertragen.

Nachdem noch einige Aeußerungen zu Gunsten der gestellten

Anträge sich haben vernehmen lassen, werden diese genehmigt
und auf Antrag des W. v. Greyerz, Landolt zum Bericht-
erstatter und Präsident der Kommission gewählt.
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Das Präsidium eröffnet nun die Diskussion der für gegen-

wärtige Versammlung bestimmten Themata. Auf Baur'ö An-

trag wurde auf daö erste nicht eingegangen, da dieser Gegen-

stand nicht erheblich genug sei und unter den Anwesenden kaum

Einer sich befinden möchte, in dessen Bezirk die Waldweide die

bei der Frage vorausgesetzte Bedeutung besitze. Die Diskussion
über daS zweite Thema wird auf Landolt's Antrag der

nächstjährigen Versammlung vorbehalten, da sie mit der dort

zur Sprache kommenden Denkschrift über Bewaldung beziehungS-
weise Verhinderung der wettern Verwüstung deS Hochgcbirgs
in Zusammenhang stehe. Eben so wird auf LandoltS Antrag
von der Diskussion deS dritten Thema's abgesehen, da eS

mehr lokales Interesse habe und die übrige Zeit für die andern

Themata sonst zu kurz würde.

(Fortsetzung folgt.)

Bemerkung der Redaktion. Zur Vermeidung jeglichen
Mißverständnisses machen wir diejenigen VereinSmitglie-
der. welche der Versammlung in Luzern beiwohnten,
aufmerksam, daß die Diskussionen nicht ftenographirt wur-
den; — wenn daher der Wortlaut auch nicht ganz der-

selbe sein sollte, wie ihn die verehrten Redner vielleicht
von sich gaben, wenn vielleicht die Reihenfolge der Spre-
chenden manchmal nicht genau die richtige sein oder sonst

noch eine Kleinigkeit fehlen sollte, so bitten wir, nicht da-
rüber mit uns zu rechten, — dem Sinne und der Haupt-
sache nach glauben wir dennoch die Diskussionen richtig
wiedergegeben zn haben.
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